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Das Rote Kreuz. 343

beim Knall der Pistole aus. Ja, einer stürzte

sich voll Wut auf den Schützen, und wollte

ihn nicht mehr loslassen. Viele andere da-

gegen blieben total ruhig. Die Schußfcstig-
keit läßt sich aber mit der Zeit sehr leicht

anlernen und wird wohl kein Hindernis zur
Bciziehung der Hunde zum Aufsuchen von
Verwundeten bilden. Dann aber kam erst

die eigentliche Prüfung. Im dichten Wald-
gebüsch, in einer Fläche von 200—309 m-,
waren Angehörige der Berner Rotkreuzkolonne
versteckt. Der Hund erhielt am Waldrand,

von dem aus die Zuschauer die Arbeit zu

verfolgen suchten, den kurzen Befehl „Such'",
dann verschwand er im Gebüsch und kam

nach einiger Zeit wieder zum Führer zurück,

um ihm durch lebhafte Gebärden mitzuteilen,

daß das Suchen von Erfolg begleitet war.
Sodann mußte der Hund den Führer auf
dem kürzesten Weg zum Verwundeten zurück-

führen, womit die Uebung abgeschlossen war.
Wie gesagt, dauerte die Prüfung 1G> Tage.

Auf dem Felde hatten die Kolonnenange-

hörigen Zelte aufgeschlagen, in denen das

Mittagessen eingenommen wurde. Zum Schluß
kam dann die Prämierung, wobei einige Prä-
mien in den Beträgen von Fr. 50, 30 und

20, sowie einige Ehrenmeldungeu ausgeteilt
wurden.

Wir haben im allgemeinen den befriedi-

gendcn Eindruck bekommen, daß diese Hunde
sich durch das Suchen von Verwundeten, also

für den Sanitätsdienst sehr brauchbar erweisen

werden.

5àsi2LrMer 5amariterbuli6.

Aus 6sn Verkcmlllungeli ckes lentrcilvorltcmlles. — Sitzung vom 30. November 1915

in Ölten.

1. Der Vorsitzende referiert über den Ouartalbericht.
us Er würdigt in warmen Worten die Verdienste des verstorbenen Ehrenmitgliedes

Louis Kramer. Die Versammlung erhebt sich zu Ehren des Verblichenen von den sitzen.

t>) Die neuen namens der Direktion des Roten Kreuzes vom Rot-Krenz-Chefarzt
genehmigten Zentralstatnten sollen an die Sektionen versandt werden.

e) Der schweizerische Samariterbnnd hat bis zur Berichtabgabe beinahe 40,000 Stück

Rotkreuz-Lottcric-Lose verkauft.
cks Der versuchsweise durchgeführte Hilfslehrerkurs im Oberseminar in Bern ist beendigt.

Der ordentliche Hilfslehrerkurs in Bern geht seinem Ende entgegen, während der

vorbereitete Kurs in Änden wegen Mangel an genügender Teilnchmerzahl nicht zustande

gekommen ist.

es Der schweizerische Samariterbund zählt gegenwärtig 300 Sektionen.

2. Dem Jahresbericht pro 1915 wird daS Präsidentenvcrzeichnis beigegeben. Im
übrigen wird der Bericht wie letztes Jahr erlassen. Zu gegebener Zeit wird über die Tätig-
keit während der Mobilmachung' ein besonderer Bericht herausgegeben werden.

3. Grundsätzlich wird beschlossen, das Reglement über die Hilfslehrerknrse zu revidieren.

4. Die Normalstatuten für die Sektionen werden nach dem Entwurf der Geschäfts-

leitung mit unbedeutenden Aenderungen festgestellt.

5. Die Vereinbarung mit dem Roten Kreuz gemäß Z 4 der Zentralstatnten wird

genehmigt. Dieselbe unterliegt der Genchmigung durch die Abgeordnetcnversammlung.

Der Protokollführer: kiöli.


	Schweizerischer Samariterbund : aus den Verhandlungen des Zentralvorstandes - Sitzung vom 30. November 1915 in Olten

